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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Mag. Haupt, Rosensting! und Kollegen vom 

17.11.1992, Z1. 3789/J-NR/1992 "Errichtung 

eines niveaufreien Bahnübergangs in Spittal 

an der DrauH 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1. 2 und 3: 

.3 153/11.8 
~~. Jan. 1993 
& .3 1f!J/J 

"Ist Ihnen die unerträgliche Situation um den Bahnschranken in 
Spittal an der Drau zwischen dem Stadtzentrum und der Lieser
siedlung bekannt? 

"Wie ist der Planungsstand der öBB bezüglich einer Errichtung 
einer Straßenunterführung? 

Wann ist mit einem Baubeginn bei dieser Straßenunterführung zu 
rechen?" 

Die genannte schienengleiche Eisenbahnkreuzung ist durch eine 

halbautomatische Vollschrankenanlage mit Vorblinkeinrichtung 

gesichert. 

In Anbetracht der Erweiterung der Liesersiedlung wurde von der 

Stadtgemeinde Spittal an der Drau ein Unterführungsprojekt für 

die Niveaufreimachung der gegenständlichen Eisenbahnkreuzung 

erstellt. Die diesbezüglich geführten Gespräche zwischen den 

Vertretern der Bundesbahndirektion Villach und der Stadtge

meinde Spittal an der Drau wurden im Oktober d.J. in Form ei

nes übereinkommens abgeschlossen. Die Planung und Ausschrei

bung der Gemeindestraßenunterführung wird von der Stadt

gemeinde Spittal an der Drau übernommen. Wie mir die öBB 

mitteilen, ist mit einem Baubeginn noch 1993 zu rechnen~ 
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Zu den Fr~gen 4 und 5: 
"VJelche Kosten sind aus diesem Projekt zu erwarten und sind 
diese bereits im laufenden oder im nächsten Budget vorgesehen 
bzw. wie sollen diese sonst finanziert werden? 

Wie wird der Wert der von den ÖBB einzu16senden sowie der von 
den ÖBB der Gemeinde abzutretenden GrundstUcke ermittelt?" 

Neben Eigenleistungen (wie Kosten fUr die erforderlichen Be

gleitarbeiten. Ein- und Ausbau von HilfsbrUcken, Kraneinsätze, 

Oberbau-. Fahrleitungs- und Kabelarbeiten, Gleissperren sowie 

auch die künftige bauliche Erhaltung und Erneuerung des Brük-

kenbauwerkes sowie die Auflassungskosten etc. ) in einer 

Gr6ßenordnung von rd. 3,5 Mio. S stellen die öBB einen Bau-

leistungsbeitrag in Höhe von 2 Mio. S zur VerfUgung. 

Die Bedeckung dieser Mittel ist im Rahmen des Eisenbahnkreu

zungsbudgets für die Jahre 1993/94 vorgesehen. 

Die ÖBB haben sich für die kostenlose Beistellung von Bahn

grund. der für das UnterfUhrungsbauwerk und die unmittelbar 

anschließenden Fahrbahnen benötigt wird, bereit erklärt. Der 

Wert des Bahngrundes ist mit ca. 1 Mio. S zu beziffern. 

Zu Frage 6 ;. 
"Wann und unter welchen Voraussetzungen wird der von der Bun
desbahndirektion Villach mit der Gemeinde Spittal ausgehan
delte Vertrag über die Errichtung einer StraßenunterfUhrung 
durch Ihr t1inisterium genehmigt,?" 

Sämtliche fUr das Unterführungsprojekt erforderliche behörd

liche Verfahren sind derzeit im Gang. wobei keine Verzögerun

gen erwartet werden. 

tVien; am 23 . Dezember 1992 
I 

Der Bundesminister 
\ 
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